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Dachorganisation 

Von Organisationen und natürlichen Personen, 
die: 

• Beratungen für Personen, die häusliche Gewalt 
ausüben, anbieten oder vermitteln oder 

• sich für die Gewaltberatung von 
tatausübenden Personen im Bereich häuslicher 
Gewalt engagieren. 

Ziele 

• Das Thema der häuslichen Gewalt bekannt 
machen, Gewaltprävention betreiben und 
Lösungsansätze zur Verringerung von Ge-
walt fördern. 

• Die professionelle Arbeit mit Tatpersonen 
von häuslicher Gewalt fördern. 

• Den Austausch unter den Institutionen unter-
stützen und deren Interessen auf nationaler 
und internationaler Ebene vertreten. 

• Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben. 

Istanbul-Konvention 
Das Übereinkommen des Europarates zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-
Konvention, CETS No. 210), welches von der 
Schweiz 2017 ratifiziert wurde, definiert die 
Rahmenbedingung der Arbeiten vom 
Fachverband.  

Die Istanbul-Konvention erkennt an, dass die 
rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von 
Frau und Mann ein wesentliches Element der 
Verhütung von geschlechtsspezifischer Gewalt 
ist. Sie hält in Artikel 16 fest, dass 
vorbeugende Interventions- und 
Behandlungsprogramme für Täter und 
Täterinnen häuslicher Gewalt zu etablieren 
oder zu unterstützen sind. 

Arbeit mit gewaltausübenden Personen 
ist Opferschutz 

Die Arbeit mit Tatpersonen häuslicher Gewalt stellt 
einen wesentlichen Beitrag an den Schutz von 
Opfern (Frauen*, Männer, Kinder) dar. 

Eine dauerhafte und wirksame Prävention 
häuslicher Gewalt wird erst erreicht, wenn die 
Personen, die Gewalt ausüben, die volle 
Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen und 
es ändern wollen und können. 

Forschung und Praxis sind sich einig, dass der 
Umgang mit häuslicher Gewalt eine professionelle 

Beratung und Handhabung benötigt. “Gleichzeitig 
konnte aufgezeigt werden, dass die 
Wahrscheinlichkeit erneuter Gewaltanwendung in 
Paarbeziehungen gross ist, wenn keine Intervention 
von Aussen erfolgt. Rund jede zweite 
gewaltausübende Person wird ohne Intervention 
erneut gewalttätig“ (Walker et al. 2013). 

Der Fachverband setzt sich insbesondere für eine 
professionelle Beratung von gewaltausübenden 
Personen ein. 
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Polizeiliche Kriminalstatistik und 
Nationale Statistiken zur Beratungs-
arbeit mit gewaltausübenden Personen  

• Im Jahr 2023 registrierte die Polizei 19‘918 
Straftaten im häuslichen Bereich (- 0.3 % 
versus 2022). Die Zahl hat sich im Vergleich zu 
den Vorjahren kaum verändert:  

 2022: 19‘978 (+ 3 % versus 2021) 

 2021: 19‘341  

• Von allen 53 vollendeten Tötungsdelikten 
geschahen 25 (47,2%) im häuslichen Bereich. 

• Zugenommen haben 

 schwere Körperverletzung (+19,5 %,  147)  

 Vergewaltigung (+19,9 %, 368 Straftaten) 

 die zur häuslichen Gewalt gezählt werden. 

 

Vollständige Daten:  
www.fvgs.ch/statistik.html  

86.5 % Abschluss 

Im Jahr 2023 wurden 86.5 % der Beratungen 
ohne Abbruch abgeschlossen, wobei 85.6 % 
der beratenen Personen Männer waren. Auch 
wenn 40 %, ein höherer Prozentsatz als in den 
Vorjahren, aufgrund behördlichen Zwangs an 
einer Beratung teilnehmen mussten, stellt der 
Zwangsfaktor kein Hindernis für die Durchführung 
qualitativer Beratungen dar. 

Kostengünstig 

Die Mehrheit der beratenen Personen zahlten 
zwischen CHF 0 und 50.-, obschon kein 
Gewaltausübenden-Hilfe-Gesetz besteht, 
welches den Zugang auf ein kostenloses oder 
kostenreduziertes Angebot gewährleisten würde. 
Derzeit sind es die Organisationen, die dieses 
niederschwellige Angebot ermöglichen. 

 Kantonale Finanzierung 

Über alle Organisationen hinweg finanzierten die 
Kantone die Organisationen mit 84%. 

http://www.fvgs.ch/statistik.html
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Nationaltagung 2023 
An der Nationaltagung 2023 diskutierten 
wir über das Thema „Sexualisierte Gewalt 
– wie gehe ich in meiner Beratungsarbeit 
damit um?“ Über 60 Fachpersonen sind in 
Bern zusammengekommen und haben über 
das revidierte Sexualstrafrecht und die 
Auswirkung auf die Arbeit mit 
gewaltausübenden Personen diskutiert. 
Nebst einer Analyse zur Tätertypologie 
wurde über den Bedarf von zukünftigen 
Weiterbildungen in diesem Bereich 
gesprochen. Der FVGS hat dieses Anliegen 
aufgenommen und wird im Jahr 2024 solche 
Weiterbildungen anbieten. 

 

Zum Programm: 

https://www.fvgs.ch/tagungen.html 

 

Auseinandersetzung mit aktuellen Themen 
in der Fachwelt 
Im Bericht der GREVIO (Group of Experts on Action 
against Violence against Women and Domestic 
Violence) vom 15. November 2022 bezüglich 
Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt vom 11. Mai 2011 
(Istanbul-Konvention) wurde bemängelt, dass in der 
Schweiz zu wenig Kooperation zwischen den 
Institutionen der Gewaltberatung und denjenigen 
der Opferhilfe/Opferberatung im Hinblick auf einen 
Informationsaustausch besteht. Der FVGS hat sich im 
2023 zusammen mit einzelnen Mitgliedern diesem 
Thema angenommen und wird an der 
Nationaltagung 2024 Empfehlungen dazu 
kommunizieren. Dabei werden die Chancen und 
Risiken im Hinblick auf das Ziel des Opferschutzes 
evaluiert. 

 

Vernetzung 
Wie in den Vorjahren konnten die Vernetzung und die Zusammenarbeit mit weiteren Organisationen, die 
im Bereich häusliche Gewalt tätig sind, sichergestellt werden:  

• Durchführung der Nationaltagung 2023 mit über 60 Teilnehmenden. 

• Jährlicher Austausch mit dem Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG über 
die vergangenen und anstehenden Jahresaktivitäten. 

• Kontinuierlicher Fachaustausch mit dem Netzwerk Istanbul Konvention (istanbulkonvention.ch). 

• Kontinuierlicher Fachaustausch mit der europäischen Organisation Work with Perpetrators European 

Network WWP-EN und ihren Mitgliedern. 

https://www.fvgs.ch/tagungen.html
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4. Juni 2024, der FVGS Vorstand 
 

Finanzielle Lage 
Die 2021 durch das Büro für die Gleichstellung von Frau 
und Mann (EBG) bewilligte Finanzhilfe „Gewaltprävention“ 
wurde fortgesetzt. Um mehr Eigenmittel zu generieren, hat 
der FVGS seine Fundraising Aktivitäten erhöht und seine 
Einnahmen durch höhere Mitgliederbeiträge stabilisieren 
können. 

Onlinelunchs für Mitglieder 
Die Reihe der Onlinelunchs wurde erfolgreich fortgesetzt. 
Dabei stellt sich jeweils ein Mitglied vor und zeigt die 
Schwerpunkte in seiner Tätigkeit auf. In einer interaktiven 
Diskussion werden die verschiedenen Beratungsansätze 
diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht. 

Vorstand und Geschäftsstelle 
Martin Werner trat nach vielen Jahren 
im Vorstand zurück.  

Heidi Hauenstein-Ringger startete im 
Sommer mit vollem Elan mit ihrem 
Engagement beim Fachverband.  

AUSBLICK 2024 
 

• Angebot einer Weiterbildung zum Thema «Gesellschaftliche Genderstereotypen und sexualialisierte 
Gewalt. 

• Publikation von Merkblättern mit Qualitätsstandards für die Interventionsformen proaktive Ansprache, 
Gewaltberatung, Lernprogramme und Therapie. 

• Teilnahme an der Arbeitsgruppe der SKHG zur Erarbeitung von Aus- und Weiterbildungen für die Arbeit 

mit Tatpersonen. 

• Regelmässige Onlinetreffen der Mitglieder zur Präsentation und zum Austausch ihrer Arbeitsweise. 

• Nationale Tagung 2024 mit dem Thema der Zusammenarbeit zwischen Gewaltberatung und Opferhilfe. 

• Teilnahme des FVGS an einer Tagung zur Sensibilisierung für die Istanbul Konvention im Rahmen der „16 
Tage gegen Gewalt an Frauen“ im November 2024. 
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